
Wichtiger Hinweis zur 
 „Christlichen Patientenverfügung“ 

Am 1. September 2009 tritt ein „Gesetz zur Änderung des Be-
treuungsrechts“ in Kraft, das der Bundestag am 18. Juni 2009 be-
schlossen hat. Damit sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1901a ff. 
BGB) die Voraussetzungen, die Bindungswirkung und die Reichwei-
te von Patientenverfügungen nun ausdrücklich und eindeutig gere-
gelt. Die neue Gesetzeslage zur Patientenverfügung hat Konse-
quenzen für die Anwendung von Patientenverfügungen. Die neuen 
rechtlichen Regelungen sehen in den Grundzügen Folgendes vor: 

Patientenverfügungen können nur von einwilligungsfähigen Volljäh-
rigen verfasst werden. Sie müssen schriftlich vorliegen, können aber 
jederzeit formlos widerrufen werden. Sie gelten unabhängig von Art 
und Stadium der Erkrankung. Die in ihnen getroffenen Entscheidun-
gen über eine bestimmte medizinische Behandlung sind unmittelbar 
verbindlich und müssen von Ärzten, Betreuern und Bevollmächtigten 
umgesetzt werden, wenn die Behandlungs- und Lebenssituation 
eintritt, für die die Patientenverfügung ausgestellt wurde. Passt die 
Verfügung nicht auf die Krankheitssituation oder liegt keine Patien-
tenverfügung vor, müssen Arzt, Betreuer und/oder Bevollmächtigter 
gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Bei Meinungsverschie-
denheit entscheidet das Betreuungsgericht. 

Das bislang verwendete Formular der „Christlichen Patientenverfü-
gung“ gibt auch weiterhin Aufschluss über Ihre Behandlungswün-
sche. Die Herausgeber der „Christlichen Patientenverfügung“ sehen 
vor, die Ihnen vorliegende „Christliche Patientenverfügung“ umge-
hend unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage zu überarbeiten 
und neu aufzulegen.  
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Seit ihrer Veröffentlichung 1999 erfreut sich die „Handreichung zur
CHRISTLICHEN PATIENTENVERFÜGUNG“ einer großen Nachfrage, die bis heute
anhält. Viele Menschen haben sie angefordert und uns ihre Einschät-
zungen mitgeteilt. Die Handreichung hat dazu beigetragen, über das
Sterben und über eigene Vorstellungen im Umgang mit einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung ins Gespräch zu kommen. Sie hat geholfen,
den Kommunikationsprozess zwischen der Ärzteschaft, den Patientin-
nen und Patienten sowie ihren Angehörigen über die Chancen von
Patientenverfügungen zu intensivieren. 

Die 2. Auflage ist den leitenden Absichten verpflichtet, die wir
schon im Vorwort zur 1. Auflage von 1999 ausgeführt haben. Der
medizinische Fortschritt hat in den letzten Jahrzehnten zu einer
schwierigen Situation geführt. Einerseits können mit Hilfe moderner
medizinischer Möglichkeiten Krankheiten geheilt werden, die noch vor
wenigen Jahren als unheilbar galten – andererseits kann der Einsatz
aller medizinisch-technischen Mittel der Intensivmedizin auch die
unerwünschte Folge haben, das Leiden und Sterben von Menschen
lediglich zu verlängern. Um ein würdevolles Leben bis zuletzt zu
ermöglichen, kann sowohl die Anwendung als auch der Verzicht auf die
Anwendung intensiver Medizin gefordert sein. Eine letzte Entscheidung
muss aus der konkreten Lage des sterbenden Menschen heraus und von
seinen Wünschen und Bedürfnissen her getroffen werden.

Die Diskussion über Sterbehilfe und Sterbebegleitung ist in
Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas inzwischen inten-
siv weitergeführt worden. Die Legalisierung aktiver Sterbehilfe in den
Niederlanden und in Belgien, durch die eine Tötung schwerstkranker
und sterbender Menschen unter bestimmten Bedingungen möglich
wird, gibt Anlass zu ernster Besorgnis. 5

Vorwort



Seit Ende der 70er Jahre gewinnt auch in Deutschland die Patien-
tenverfügung immer mehr an Bedeutung. Eine Patientenverfügung
dokumentiert den Willen eines Menschen für den Fall, dass er sich nicht
mehr äußern und sein Selbstbestimmungsrecht in Gesundheitsangele-
genheiten nicht mehr wirksam ausüben kann. Mittlerweile ist eine
große Anzahl verschiedener, auch christlich ausgerichteter Formulare
im Umlauf, die sich in Form, Inhalt und Ausführlichkeit erheblich
unterscheiden. Die Kirchen haben mit der von ihnen herausgegebenen
CHRISTLICHEN PATIENTENVERFÜGUNG der vielfältig geäußerten Bitte Rechnung
getragen, eine Patientenverfügung zu entwickeln, die sich in besonde-
rer Weise dem christlichen Glauben verpflichtet weiß.

„CHRISTLICHE PATIENTENVERFÜGUNG“ bedeutet nicht, dass sie nur von
Christen benutzt werden kann, wohl aber, dass sie christliches Gedan-
kengut zum Thema Sterbebegleitung enthält, so beispielsweise eine
deutliche Ablehnung aktiver Sterbehilfe. Christliche Hoffnung für das
Leben gründet sich auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Der christliche Glaube schenkt uns die Gewissheit, dass es ein Leben
nach dem Tode gibt. Als Christen bezeugen wir, was in der Heiligen
Schrift gesagt ist: „Gott wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden
sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von
ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer,
keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der
auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.“ (Offb 21,3-5) Die
Zuversicht auf die Gegenwart Jesu Christi gibt Menschen den Mut,
auch in den schwierigsten Situationen ihres Lebens Zeichen des kom-
menden Reiches Gottes wahrzunehmen und weiterzugeben. So finden
sie die Kraft, Menschen auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens, dem
Sterben, zu begleiten. Solches Begleiten macht die in unserem Leben
verborgene, aber dennoch wirksame Kraft des Heiligen Geistes erfahr-
bar und zeigt: Auch im Sterben sind wir von Jesus Christus und seiner
Gnade umfangen.

Innerhalb der letzten vier Jahre hat es eine Reihe von Entwicklun-
gen gegeben, die uns veranlasst haben, die Handreichung zu überprü-6



fen und unter Einbeziehung von medizinischem, juristischem und
theologisch-ethischem Sachverstand sowie praktischer Erfahrungen
mit der 2. Auflage eine überarbeitete Fassung zu erstellen. Hierbei war
zu berücksichtigen, dass es keine bindenden Vorgaben über die in einer
Patientenverfügung zu regelnden Inhalte gibt, da der Gesetzgeber bis-
lang keine zivilrechtlichen Regelungen über Patientenverfügungen
verabschiedet hat. Auch wird das seit dem 1. 1. 1999 geltende Betreu-
ungsrecht unterschiedlich interpretiert und ausgelegt. Entsprechend
offen ist die Gestaltungsmöglichkeit von Patientenverfügungen. Eine
Expertenanhörung hat uns verdeutlicht, dass Handreichung und For-
mular in der alten Fassung rechtlich korrekt sind und auch weiterhin
ihren Zweck erfüllen, sie aber durch Ergänzungen und Veränderungen
verbessert werden können.

In die neue Fassung der Handreichung ist ein kombiniertes Formu-
lar aus Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfü-
gung eingebettet. Das Formular wurde um Formulierungen des gelten-
den Rechts und Ergänzungsmöglichkeiten erweitert, die Erläuterungen
wurden entsprechend angepasst und um einige Stichworte ergänzt.
Auf diese Weise kann die CHRISTLICHE PATIENTENVERFÜGUNG ihrem Selbstver-
ständnis als Hilfe zum Gespräch in schwierigen Krankheitssituationen
noch besser gerecht werden.

Wenn Sie bereits eine CHRISTLICHE PATIENTENVERFÜGUNG ausgestellt
haben, empfehlen wir Ihnen, bei der ohnehin anstehenden regelmäßi-
gen Erneuerung das neue Formular heranzuziehen.

Bonn/Hannover, im Februar 2003

Vo
rw

or
t

Kardinal Karl Lehmann
Vorsitzender der Deutschen

Bischofskonferenz

Präses Manfred Kock
Vorsitzender des Rates

der Evangelischen Kirche in Deutschland 7



Einführung

Viele Menschen machen sich Sorgen über die letzte Phase ihres
Lebens. Sie fragen sich: Wie wird es mit mir zu Ende gehen? Werde ich
einmal zu Hause sterben können oder wird man mich ins Krankenhaus
bringen? Werden dann Menschen bei mir sein, mir beistehen und Kraft
geben? Werde ich unerträgliche Schmerzen haben? Oder nur noch
ohne Bewusstsein vor mich hindämmern? So schwer solche Fragen
sind, es ist gut, ihnen nicht auszuweichen. Denn zum verantwortlichen
Leben gehört auch das Bedenken des Todes und das Annehmen der
eigenen Sterblichkeit. Der christliche Glaube, dessen Mittelpunkt Ster-
ben, Tod und Auferstehung Jesu Christi ist, gibt Freiheit, auch über das
eigene Sterben nachzudenken und angemessene Vorsorge zu treffen. 

In den letzten Jahrzehnten ist das Sterben zu Hause im Kreis der
Familie, der Angehörigen und Nachbarn selten geworden. Die weitaus
meisten Menschen sterben in Alten- oder Pflegeheimen und Kranken-
häusern. Dort wird ihnen eine fachkundige medizinisch-pflegerische
Betreuung zuteil, wie sie in früheren Jahrhunderten unbekannt war.
Der wachsende Fortschritt der medizinischen Möglichkeiten wirft aber
auch Fragen auf, die sich früher so nicht gestellt haben. Viele Men-
schen fragen, ob die Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Medizin am
Ende wirklich zu einer Verbesserung der Lebensqualität beiträgt oder
ob sie nur einen belastenden Sterbeprozess verlängert. Was ist besser:
in der vertrauten Umgebung zu sterben, auch wenn fehlende tech-
nisch-medizinische Möglichkeiten die letzte Lebensphase verkürzen
können, oder auf der Intensivstation, von technischen Geräten umge-
ben, solange wie möglich zu leben? 

Solche Fragen lassen sich nicht generell beantworten. Um men-
schenwürdig bis zuletzt leben zu können, kann sowohl eine intensive
medizinische Behandlung erforderlich sein als auch der Verzicht auf8
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» Falls Sie in der Patientenverfügung im Feld „Raum für ergänzende
Verfügungen“ Ergänzungen angebracht haben, empfehlen wir Ihnen,
an dieser Stelle den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens unter-
schreiben zu lassen. Dies ist aus juristischen Gründen nicht notwen-
dig, könnte aber die Akzeptanz im Ernstfall erhöhen.

Ich habe die vorliegende Patientenverfügung – ihren Inhalt und ihre
Konsequenzen – mit der verfügenden Person besprochen:

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Unterschrift des Arztes/
der Ärztin meines Vertrauens
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Ich kenne den Inhalt dieser Verfügung und bin bereit, die Bevoll-
mächtigung anzunehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich kenne den Inhalt dieser Verfügung und bin bereit, die Ersatz-
Bevollmächtigung anzunehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich kenne den Inhalt dieser Verfügung und bin bereit, die Betreuung
zu übernehmen.

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort/Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Unterschrift der bevollmächtigten, ersatz-
bevollmächtigten bzw. betreuenden Personen
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In Würde bis zuletzt leben zu können,
Gemeinschaft mit lieben Menschen zu haben,
gut versorgt zu werden und seelsorgerlichen
Beistand zu haben, das wünschen sich viele
Menschen für den letzten Lebensabschnitt. 

Mit den Möglichkeiten der modernen Medizin
kann der herannahende Tod eines Menschen
aufgeschoben werden. Doch kommen ärztli-
che Maßnahmen irgendwann an eine Grenze.
Aus dem Bemühen um Lebensverlängerung
kann Leidensverlängerung werden. 

Auch Sterbende haben das Recht auf In-
formation und auf eigene Entscheidung. Wo
das in der entsprechenden Situation nicht
mehr möglich ist, will die CHRISTLICHE

PATIENTENVERFÜGUNG eine Wegweisung sein. 

Sie will Ärzten, Ärztinnen und Pflegenden
helfen, mit ihren Entscheidungen dem
Glauben, der Freiheit und der Würde des ster-
benden Menschen gerecht zu werden und
ihm bis zum Tod mit Achtung zu begegnen
und ihn zu begleiten. 

Nach christlichem Verständnis bestimmt
nicht der Mensch den Zeitpunkt des Sterbens,
sondern Gott. Wenn wir über unser Sterben
nachdenken, kann uns das helfen, uns zu Gott
hin zu öffnen, der unser Leben und Sterben in
seinen Händen hält.

Leben bis zuletzt:
Sterben als Teil meines Lebens

Bi
tt

e 
w

en
de

n 
Si

e 
si

ch
 a

n 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

N
am

e 
de

r 
be

vo
llm

äc
ht

ig
te

n 
Pe

rs
on

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

St
ra

ße

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

O
rt

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

Te
le

fo
n/

M
ob

il

CH
RI

ST
LI

CH
E

PA
TI

EN
TE

N
VE

RF
Ü

G
U

N
G

m
it

 V
or

so
rg

ev
ol

lm
ac

ht
 u

nd
Be

tr
eu

un
gs

ve
rf

üg
un

g

Bi
tt

e 
de

m
 b

eh
an

de
ln

de
n 

Ar
zt

 o
de

r 
de

r 
be

ha
nd

el
nd

en
 Ä

rz
ti

n 
ge

be
n



10 Für den Fall, dass ich 

N
am

e: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G
eburtsdatum

: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Straße: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O
rt: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon/M
obil: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

m
einen W

illen nicht m
ehr bilden oder äußern kann, habe ich

ein Form
ular

der C
H

RISTLICH
EN

P
ATIEN

TEN
VERFÜ

G
U

N
G

m
it

Vorsorgevollm
acht und Betreuungsverfügung 

❍
bei m

einen persönlichen U
nterlagen

❍
das Zw

eitexem
plar

bei m
einer bevollm

ächtigten Person
❍

Kopien
bei Angehörigen

❍
bei Arzt oder Ärztin m

eines Vertrauens
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❍
beim

 Vorm
undschaftsgericht in:
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